
  18.02.1991 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.02.1991 

Geschäftszahl 

90/10/0175 

Rechtssatz 

Handelt es sich bei der Anführung einer unrichtigen Gesetzesstelle im Spruch des Bescheides offenkundig nur 
um ein Versehen bei der Zitierung der von der Beh tatsächlich angewendeten Gesetzesstelle, hat dieses Versehen 
für sich allein noch nicht die Aufhebung eines Bescheides zur Folge (Hinweis E 24.9.1990, 90/10/0087). 

Beachte 

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 

91/01/0149 E 16. Dezember 1991 

91/01/0148 E 16. Dezember 1991 


